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Aufgaben der Eidgenossischen Kommission
zur Ueberwachung der Radioaktivitat

Von Prof. Dr. P. Huber, Prasident der KUeR, Basel

Die Eidg. Kommission zur Ueberwa-

chung der Radioaktivitdt wurde im

November 1956 vom Bundesrat er-

nannt und mit folgenden Friedens-

aufgaben betreut:

1. Messung der Radioaktivitdt des
menschlichen Lebensmilieus.

2. Vorbereitung von Verhaltensvor-
schriften und zu treffenden Mass-
nahmen zum Schutz der Bevolke-
rung bei gefdhrlich erhohter
Radioaktivitit.

Die erste der gestellten Aufgaben ist

physikalisch-technischer Natur und

lasst sich mit geeignetem Fachperso-
nal und speziellen Messeinrichtun-
gen einwandfrei l6sen. Die KUeR
hat diesen Teil ihres Programms
bearbeitet und ein Ueberwachungs-
netz geschaffen, mit dessen Hilfe der

Stand der radioaktiven Kontamina-

tion von Luft, Wasser, Bdoden, Pflan-

zen, Nahrungsmitteln und mensch-
lichen Knochen dauernd iiberwacht
wird.

Ueber die Arbeiten der KUeR orien-

tiert jahrlich ein eingehender Be-

richt an den Bundesrat, der an-
schliessend im Bulletin des Eidg. Ge-
sundheitsamtes veroffentlicht wird.

Die zweite gestellte Aufgabe nach

wirksamen Instruktionen an die Be-

volkerung und deren Durchfiihrung
fir Friedenszeiten (fiir Zeiten akti-
ven Dienstes ist eine besondere

Regelung vorgesehen) ist bedeutend

schwieriger als die erste, da sie

einerseits genaue Kenntnisse {iiber
die Strahlengefihrdung des Men-
schen verlangt, anderseits wesent-
liche Einschriankungen des gewohn-
ten Lebensstils fiir einzelne Bevdlke-
rungsgruppen oder sogar fiir das ge-
samte Volk mit sich bringen kann.
Zur Bearbeitung und Durchfiihrung
dieser Aufgabe wurde die KUeR
durch einen Alarmausschuss erwei-
tert, dem es obliegt, eine Alarmorga-
nisation zu schaffen, die bei Auf-
treten einer gefidhrlichen Kontami-
nation deren Ausmass und Ablauf

im ganzen Lande verfolgt und dem

Bundesrat die notwendigen Mass-

nahmen zum Schutze der Bevoilke-

rung beantragt. Als gefdahrliche Kon-

tamination wird eine Aktivitit
radioaktiver Nuklide verstanden,
verursacht durch Reaktorunfille

oder Atombombenexplosionen, die
zur Durchfithrung von Schutzmass-
nahmen fiir die Bevolkerung des
Landes in einem Kkleineren oder
grosseren Gebiete zwingt. Die Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens eines

derartigen Ereignisses ist sehr klein.

Um so schwieriger ist es, eine wirk- ~

same und funktionstiichtig gehaltene
Organisation aufzubzuen und zu
unterhalten.

Die Grundlagen fiir die Ausarbei-
tung der notwendigen Vorkehren
zum Schutze der Bevolkerung wer-
den durch die Mitglieder des Alarm-
ausschusses und weitere beigezoge-
ne Fachleute geschaffen, wobei eine
wirkungsvolle Zusammenarbeit zwi-
schen militdrischen und zivilen In-
stanzen (AC-Dienst, Territorial-
Dienst, Bundesamt fiir Zivilschutz
und Studienkommission des Eidg.
Justiz- und Polizeidepartements fiir
Zivilschutz) sichergestellt wird. Die
Organisation wird derart aufgebaut,
dass flir eine vorherzuseheade Un-
fallsituation die noétigen Hilfsmittel
und Anordnungen vorliegen.

Der Alarmausschuss besteht heute
aus 13 Mitgliedern und weiteren zu-
gezogenen Experten. Die aerologi-
sche Station Payerne dient als
Ueberwachungszentrale, die jeder-
zeit in der Lage ist, Meldungen aus
dem schweizerischen und aus dem
europdischen Ueberwachungsnetz
entgegenzunehmen. Eine Alarmzen-
trale als Sitz des Alarmausschusses
ist in Vorbereitung, wo die Ent-
gegennahme, Auswertung und Beur-
teilung sdmtlicher schweizerischer
und auslédndischer Messtellen erfol-
gen und die notwendigen Antridge an
den Bundesrat oder die Bundesde-
partemente ausgearbeitet werden.
Zur Verfiigung des Alarmausschusses
stehen Freiwillige des AC-Dienstes.
Sollte dieser Einsatz nicht geniigen,
kann dem EMD das Aufgebot der
notwendigen AC-Offiziere und A-
Spezialisten beantragt werden.

Die Festlegung der Kontaminations-
lage erfolgt mit verschiedenen Alarm-
stufen. Sie wurden in TUeberein-
stimmung mit denjenigen der OECD
festgelegt. Da die Luftaktivitdt das
erste und unmittelbar feststellbare
Anzeichen einer Kontamination dar-
stellt, ist die gesamte Alarmeinstu-
fung auf sie abgestellt. Wird z.B.
angenommen, dass die Aktivitdt von
einem Gemisch junger Spaltproduk-
te stammt und wéhrend eines Tages
anhdlt, miissen fiir eine spezifische
Luftaktivitdt von weniger als 100
pCi/m3 noch keine Massnahmen an-
geordnet werden. Fiir die Beobach-
tungsstelle Payerne wurde im Zeit-
raum 1956 bis 1966 als hochster
Tagesdurchschnittswert 11,8 pCi/m3

Prof. Dr. Paul Huber, Vor-
steher des Physikalischen
Instituts der Universitat
Basel, CH. Préasident der
Eidg. Kommission zur Ueber-
wachung der Radioaktivitdt
(KUeR) und Chef des Alarm-
ausschusses. Zentralprisi-
dent der Schweiz. Natur-
forschenden Gesellschaft
(Schweiz. Akademie der
Naturwissenschaften).

registriert. Fir hohere Aktivitéts-
konzentrationen als 100 pCi/m3 er-
geben sich nun steigernd einschrén-
kendere Anordnungen. Sie festzu-
legen gehort gegenwirtig zu den
Hauptaufgaben des Alarmausschus-
ses. Bei grosser Aktivitdtskonzentra-
tion werden sie rigoros sein, und es
ist eine offene Frage, wieweit sie
durchfiihrbar sind. Eine griindliche
Vorbereitung der zu treffenden
Massnahmen gewidhrt ol.ne Zweifel
einen optimalen Schutz.

121



	Aufgaben der Eidgenössischen Kommission zur Ueberwachung der Radioaktivität

